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§ 13 

Ständige Fortbildung 

(1) Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeamte sollen aus eigenem Bemühen ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten fortwährend erweitern und vertiefen und jene Fortbildungsveranstaltungen besuchen, die sie in die 
Lage versetzen, ihre dienstlichen Aufgaben besser und erfolgreicher zu erfüllen. 

(2) Die Gemeinde kann - wenn es die dienstlichen Interessen erfordern - verlangen, dass 
Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeamte während der Dienstzeit an Fortbildungs- und Lehrveranstaltungen, 
in denen die für die Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermittelt, ergänzt und erweitert werden, teilnehmen und diese Veranstaltungen erforderlichenfalls auch mit 
einer Prüfung abschließen. Die Gemeindebeamtinnen oder Gemeindebeamten sind verpflichtet, einem derartigen 
Verlangen zu entsprechen. 

(3) Sofern dem nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen, ist seitens der Gemeinde 
sicherzustellen, dass Gemeindebedienstete des Entlohnungsschemas I an mindestens drei 
Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr teilnehmen. 


